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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Betriebsausschuss für den 
Eigenbetrieb Jobcenter 
Vorpommern-Rügen 

Vorberatung 31.05.2018    

Kreisausschuss Vorberatung 11.06.2018    

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 02.07.2018    

 
 

Bestellung der Betriebsleiterin für den Eigenbetrieb Jobcenter des Landkreises 
Vorpommern-Rügen 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Frau Karina Werner mit Wirkung vom 1. August 2018 als alleinige Betriebsleiterin für den 
Eigenbetrieb Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Rügen bestellt. 
 
 

Stralsund, 02.05.2018 

 
 
 

gez. Ralf Drescher 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Organisation/Personal/IT  
Vorlagen  Nr.: 

BV/2/0488 

Status: öffentlich 
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Begründung: 
 
Dem Kreistag liegt die Änderung der bestehenden Betriebssatzung des Eigenbetriebes 
Jobcenter zur Beschlussfassung vor. 
Nach § 4 der geänderten Betriebssatzung des Eigenbetriebes Jobcenter des Landkreises 
Vorpommern-Rügen besteht die Betriebsleitung aus einem Betriebsleiter/einer 
Betriebsleiterin und dessen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin, die auf Vorschlag des 
Landrates vom Kreistages bestellt werden. 

Nach § 9 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Jobcenter des Landkreises Vorpommern-
Rügen in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Nr. 1 der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-
Vorpommern beschließt der Kreistag über die Bestellung der Betriebsleitung eines 
Eigenbetriebes.  

Mit Beschluss des Kreistages KT 55-10/2014 wurden Herr Peter Hüfken als Betriebsleiter 
Integration und Leistungsgewährung und Frau Karina Werner als Betriebsleiterin Interne 
Dienste mit Wirkung vom 1. Januar 2015 zu gleichberechtigten Eigenbetriebsleitern des 
Eigenbetriebes bestellt. 

Aufgrund der Versetzung in den Ruhestand von Herrn Peter Hüfken mit Ablauf des  
31. Juli 2018 ist die Betriebsleitung im Eigenbetrieb Jobcenter des Landkreises 
Vorpommern-Rügen neu zu regeln. 

Es wird vorgeschlagen künftig nur noch eine Betriebsleiterin bzw. einen Betriebsleiter für 
den Eigenbetriebs Jobcenter sowie eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter zu 
bestellen. Hierzu liegt eine entsprechende Änderung der Betriebssatzung des 
Eigenbetriebes zur Beschlussfassung vor. 

Es wird vorgeschlagen, die Stelle der Betriebsleiterin bzw. des Betriebsleiters für den 
Eigenbetrieb Jobcenter mit Frau Karina Werner zu besetzen. 

Frau Werner war viele Jahre als Fachgebietsleiterin Soziales und Leiterin des Fachgebietes 
Sozialer Steuerungsdienst Jugend/Soziales im ehemaligen Landkreis Nordvorpommern 
tätig. Für die Umsetzung der kommunalen Option im SGB II zum 1. Januar 2012 und zum  
1. Januar 2013 im Landkreis Vorpommern-Rügen war Frau Werner bereits aktiv als 
Projektleiterin tätig. Dabei zeichnete sie sich durch eine hohe Fachkompetenz und ein 
hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein aus. Führungskompetenz und Leitungserfahrung 
sind für Frau Werner ebenso kennzeichnend. Mit der Bildung des Fachdienstes Jobcenter 
gemeinsame Einrichtungen Stralsund und Rügen ab dem 1. Januar 2012 im Landkreis 
Vorpommern-Rügen wurde ihr deshalb die Aufgabe „Fachdienstleiterin Jobcenter 
gemeinsame Einrichtung“ übertragen. Mit Wirkung des 1. Januar 2013 wurde sie durch den 
Kreisausschuss zur Fachdienstleiterin Recht und Interner Service im Jobcenter bestellt. 
Nach dem Ausscheiden von Frau Kerstin Kassner wurde Frau Karina Werner mit der 
kommissarischen Leitung des Fachbereiches Kommunales Jobcenter innerhalb der 
Kreisverwaltung betraut. Mit der Bildung des Eigenbetriebes Jobcenter hat der Kreistag 
Frau Werner mit Wirkung vom 1. Januar 2015 zur Betriebsleiterin Interne Dienste des 
Eigenbetriebes bestellt. 

Mit ihren fachlichen Kompetenzen und ihrer langjährigen beruflichen Erfahrung erfüllt  
Frau Werner alle Voraussetzungen, den Eigenbetrieb als Betriebsleiterin erfolgreich zu 
führen, und soll daher zur alleinigen Betriebsleiterin bestellt werden. 
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Anlagen 
keine 
 
Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  

Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 
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